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MOTION
«Massnahmen des Kantons Thurgau gegen die Einführung der Individualbesteue-
rung»

Die Regierung wird beauftrag^ sich gegen die das Bundesgesetz über die Individualbesteue-
rung einzusetzen, indem sie:

• ihre im Rahmen der Vernehmlassung des Bundes geäusserte ablehnende Haltung
öffentlich vertritt,

• sich jener Allianz von Kantonen anschliesst, die ein Kantonsreferendum ergreift,
• und dem Kantonsrat vor Ablauf der Referendumsfrist Bericht über die getroffenen

Massnahmen erstattet.

Begründung:

In der Sommersession 2025 der eidgenössischen Räte wurde das Bundesgesetz über die Indi-

vidualbesteuerung verabschiedet und daraufhin im Bundesblatt publiziert. Damit beginnt die Re-

ferendumsfrist von 100 Tagen. In dieser Zeit können interessierte Kreise durch Sammlung von

50'000 Unterschriften das Referendum ergreifen. Weiter kennt die Bundesverfassung das In-

strument des Kantonsreferendums.

In der Schweiz können Kantone ein Kantonsreferendum ergreifen, um gegen Bundesertasse zu

votieren. Im Kanton Thurgau ist das Kantonsreferendum in § 40 Abs. 1 der Kantonsverfassung

sowie in § 47b des Geschäftsreglements des Grossen Rates (GOGR) geregelt. Gemäss § 47b
GOGR muss für die Ergreifung eines Kantonsreferendums im Sinne von Art. 141 Abs. 1 der

Bundesverfassung (BV) der Erlass und ein Entwurf des Beschlusses des Grossen Rates mit ei-

ner kurzen Begründung vorgelegt werden.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat sich in seiner Vernehmlassungsantwort vom 28.

Februar 2023 klar gegen die Einführung einer reinen Individualbesteuerung ausgesprochen. Er

lehnt damit die vom Bund vorgeschlagene Systematik ab, bei der Ehepaare künftig getrennte

Steuererklärungen ausfüllen würden.

Der Regierungsrat kritisiert vor allem:



• Massive IT-Anpassungen und Kosten für Kantone und Gemeinden

• Eine tiefe tarifliche Autonomie des Kantons Thurgau

• Hohe Verwaltungsaufwände

• Probleme bei interkantonalen Steuerausscheidungen

Der Kanton Thurgau soll sich deshalb klar gegen die Einführung der Individualbesteuerung in
der vorgeschlagenen Ausgestaltung positionieren und sich mit anderen Kantonen koordinieren,

um gemeinsam das Referendum zu ergreifen. Zurzeit ist bereits bekannt, dass einige Kantone

ebenfalls dieses Vorgehen prüfen.

Zubern 13.06.2025

M̂arc Rüdisüli Ruedi Zbinden

^t^
Mathias Dietz
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e.
Elisabeth Rickenbach
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